
Information über Beschluss mit Folgekosten Nr. 38

Hinweise: Bitte jedes der unten stehenden Felder befüllen und maximal zwei bis drei Seiten!

Referat: Referat für 
Stadtplanung und 
Bauordnung

Haupt-/Abteilung(en) 
(Bereich): PLAN HAIV

betroffene Referate:

Öffentliche BV: Nicht-Öffentliche BV: Federführung:

Arbeitstitel geplanter Beschluss: Umsetzung der Ergebnisse der Selbstverständnisdebatte 2018 
der Kommission für Stadtgestaltung 

1. Aufgabe

1.1 Kurze Beschreibung der Aufgabe:
Durchführung der Kommission für Stadtgestaltung. Neuorganisation der Abläufe und Tagesordnung 
u.a.:
- vor Ort Bemusterungen, Busrundfahrt zu Vorhaben der Tagesordnung
- gemeinsames Essen zum Austausch vor der eigentlichen Sitzung
- Honorierung der freiberuflichen Architekten (in Höhe halber Wettbewerbstag ca.500€  oder Modell  
  Stadt  Dresden ca. 150€ pro Stunde pro Sitzung)
- Änderung des Statuts hinsichtlich Neuberufungen
- Änderung Sitzungsort (nicht mehr Rathaus, z.B. Stadtmuseum)

Kostenaufschlüsselung für ein Jahr (6 Sitzungen) :
Busrundfahrt                                                                                                                                   3.000€
Essen                                                                                                                                              9.000€
Sitzungsort                                                                                                                                    18.000€
Reisekosten ca.                                                                                                                            12.000€
Honorierung für freiberufliche Architekten Modell Dresden (150 € pro Std.)                                45.000€

Unter Bezugnahme auf die Selbstverständnisdebatte 2018 werden Änderungen mit finanziellen 
Auswirkungen in der Organisation und Umsetzung der Kommission für Stadtgestaltung erfolgen. Eine 
zentrale Aufgabe ist, die durch den Stadtrat angeregten Änderungen zur besseren Begutachtung und 
Einschätzung der Vorhaben in der Kommission für Stadtgestaltung umzusetzen.

1.2 Aufgabenart

Pflichtaufgabe freiwillige Aufgabe bürgernahe Aufgabe 

Daueraufgabe zeitlich begrenzte Aufgabe 

Kurze Begründung:
Die Kommission für Stadtgestaltung ist eine Kommission i.S. des § 14 der Geschäftsordnung des 
Stadtrates der Landeshauptstadt München. Zweck und Aufgaben sind im Statut (zuletzt geändert 
gemäß Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2002) der Kommission für Stadtgestaltung der 
Landeshauptstadt München geregelt.

1.3 Auslöser des Mehrbedarfs

inhaltlich/ qualitative
Veränderung der Aufgabe neue Aufgabe 

quantitative 
Aufgabenausweitung 

Kurze Erläuterung:
Auf Grund der Anträge der CSU-Fraktion sowie der Grünen/Rosa Liste wurde das Selbstverständnis 
der Kommission in einem Sondertermin am 20.11.2018 diskutiert. Die gewünschten Neuerungen 
finden sich in der Beschreibung der Aufgabe wieder.

2. Finanzielle Auswirkungen



2.1 Zahlungen gesamt 2020 - 2024

2.1.1 Gesamteinzahlungen konsumtiv 0 €

2.1.2 Gesamtauszahlungen konsumtiv
435.000 €

2.1.3 Gesamteinzahlungen investiv 0 €

2.1.4 Gesamtauszahlungen investiv 0 €

2.2 konsumtiv Planjahr 2020

2.2.1 Einzahlungen 0 €

2.2.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 €

2.2.1.2 Sonstige Transfereinzahlungen 0 €

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 €

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 €

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 €

2.2.1.6 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0 €

2.2.2 Auszahlungen 87,000 €

2.2.2.1 Personalauszahlungen 0 €

2.2.2.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(ohne Arbeitsplatzkosten)
30.000€

2.2.2.3 Arbeitsplatzkosten 0 €

2.2.2.4 Transferauszahlungen 0 €

2.2.2.5 Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 57.000€

2.3 investiv Planjahr 2020

2.3.1 Einzahlungen 0 €

2.3.2 Auszahlungen 0 €

3. Erforderliche Stellenbemessung gem. Leitfaden ist erfolgt?   ja   nein

4. Geltend gemachter Bedarf 

geltend gemachter 
Stellenmehrbedarf für das 
Planjahr

VZÄ davon befristet VZÄ QE, FR

geltend gemachter 
Stellenmehrbedarf für den 
Gesamtzeitraum

VZÄ davon befristet VZÄ QE, FR



4. Geltend gemachter Bedarf 

bereits für die Aufgabe 
eingesetzt

VZÄ davon befristet VZÄ QE, FR

5. zusätzlicher Büroraumbedarf

5.1 Kann der geltend gemachte Stellenbedarf in den vorhandenen Bestandsflächen des Referats 
untergebracht werden?

 ja   nein  teilweise

5.2 Falls „nein“ / „teilweise“ ausgewählt wurde: Für wie viele der in Ziffer 3 gemeldeten VZÄ wird 
Büroflächenbedarf ausgelöst?

6. Refinanzierung 

6.1 des geltend gemachten Stellenbedarfs:

Art: Höhe in %:

6.2 des geltend gemachten Sachmittelbedarfs:

Art: Höhe in %:
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